
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

und der

Bahia Glearingstelle Bremen gGmbH,

Stresemannstraße 52

28207 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach $$ 78a ff. SGB Vlll sowie

gem. Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll der

Stadtgemeinden Bremen u. Bremerhaven

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen, welche der o.g. Trägerverbund - im

folgenden Einrichtungsträger genannt- in der BAHIA, Stresemannstraße 52,28207 Bremen

für Zielgruppe unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die einen Anspruch auf Leistungen der

Betreuung und Unterkunft in einer vollstationären Einrichtung gem. SS 34, in Ausnahmefällen

$ 35a haben", erbringt.

2. Leistung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der

Vertragskommission SGB Vlll festgelegten Leistungsangebotstypen. Näheres zu Art,lnhalt,

Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung der

Heilpädagogischen Wohngruppe Youngster (7 Wochentage) für jüngere umA gem. LAT

3 (Anlage 1) zu entnehmen.

2.2 Die Leistungen werden auf der Grundlage der pädagogischen Fachstandards und der

vereinbarten personellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren

genannten Regelungen, Auflagen und Nebenbestimmungen erbracht. lnhalt, Umfang und

Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall

gewährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das

Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

2.2. Es gilt der Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung.
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2.3 ln der Einrichtung werden Kinder mit Fluchterfahrungen im Aufnahmealter zwischen 1 1

und 13 Jahren" (zu betreuender Personenkreis)betreut.

2.4 Dem Auftrag der Einrichtung entsprechend ist die Leistungstypenbeschreibung für die

Heilpädagogische Wohngruppe Youngster (7 Wochentage) für jüngere umA für Kinder

mit Fluchterfahrungen in Anlehnung bzw. gem. LAT 3 des Landesrahmenvertrages (Anlage 1)

Bestandteil dieser Vereinbarung. Dieser ist Näheres über Art, Ziel und Qualität der Leistung,

den zu betreuenden Personenkreis und die sächliche Ausstattung zu entnehmen.

2.5 Die Clearingphase ist in der Regel auf 3 Monate begrenzt und endet, wenn die

notwendigen Fragestellungen über die Anschlusshilfen für eine vom Case-Management des

bremischen Jugendhilfeträgers zu treffende Entscheidung hinreichend geklärt sind

(Hilfeplanung nach S 36 SGB Vlll).

2.6 Die Einrichtung verfügt über eine Kapazitäl von insgesamt Z Plätzen, die Auslastung

wird (kalkulatorisch) mit 95 % angesetzt.

2.7 Das zur Erbringung der Leistungen vereinbarte Personal ist dem beigefügten

Kalkulationsschemata (Anlagen 2-4) zu entnehmen; dieses sind Vertragsbestandteil. Es ist

ausschließlich hinreichend qualifiziertes und geschultes Personal ggf. mit entsprechender

Berufserfahrung in dieser Maßnahme einzusetzen.

2.8 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzuseken, das entsprechend

der jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. Bei Abweichung

von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte definierten

Qualifikationen besteht ein Entscheidungsvorbehalt der SASJI bezüglich der Vergleichbarkeit

von Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung,

besonderer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert sind, dass sie

bestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einvernehmen mit dem

Leistu ngsträger u nd/oder Landesjugendamt herzustellen.

2.9 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder

vermittelt, die nichtwegen einerder in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig

verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem

Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre)ein Führungszeugnis nach $

30 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesekes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat

der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt

wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben,

Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden sind.
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210 Gem. S Ba SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende

Kindeswohlgefährdung für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken

mehrerer Fachkräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung

verpflichtet dies bei Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko ihren Schutzauftrag unmittelbar

wahrzunehmen und /oder das zuständige Jugendamt unvezüglich zu informieren.

2.11 Etwaige Zusatzleistungen, hierzu zählen Taschengeld, Fahrtkosten, mehrtägige

Klassenfahrten und die Erstausstattung für Bekleidung, sind nicht Gegenstand dieser

Vereinbarung, wohl aber Aufwendungen für pädagogische Gruppenfahrten.

3. Leistungsentgelt

3.1 Für den Vereinbarungszeitraum beträgt die Gesamtvergütung ab 1.6.2026

€ 328,32 pro Person/täglich.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

. ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und

Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

€ 305,63 pro Person/täglich

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen

Anlagevermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten

(Abschreibung, Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

€ 22,69 pro Person/täglich.

3.1.1 Für den Vereinbarungszeitraum beträgt die Gesamtvergütung ab 1.3.2027

€, 332,13 pro Person/täglich.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

. ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und

Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

€ 309,44 pro Person/täglich

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen

Anlagevermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten

(Abschreibung, Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

€ 22,69 pro Person/täglich.
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3.1 .2 Für den Vereinbarungszeitraum beträgt die Gesamtvergütung ab 1 .1 .2028

€ 335,41 pro Person/täglich.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

. ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und

Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

€, 312,7 2 pro Person/täglich

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen

Anlagevermögens zut Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten

(Abschreibung, Darlehenszinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

€ 22,69 pro Person/täglich.

Einzelheiten zur Ermittlung der genannten Pauschalen sind dem als Vereinbarungs-

bestandteil beigefügten Kalkulationsschemata (Anlagen 2-4) zu entnehmen.

3.2 Bei vorübergehender, kurzfristiger Abwesenheit (bis drei Tage) des in Obhut

genommenen Kindes aufgrund von Krankenhausaufenthalt, Entweichung,

ProbewohnenA/orstellung in einer anderen Einrichtung wird das Entgelt grundsätzlich

weitergezahlt; die Einrichtung hält auch während dieser Zeil den notwendigen

Betreuungskontakt aufrecht. Sprechen die konkreten Umstände dafür, dass mit einer der oben

genannten Abwesenheitsgründe die lnobhutnahme beendet und der Platz nicht weiter

freizuhalten ist, entfällt ab dem auf den Entlassungstag folgenden Tag die

Entgeltübernahmeverpflichtung des öffentlichen Jugendhilfeträgers.

3.3 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der

Jugendhilfe bewilligt wurde; mit der lnobhutgabe durch das zuständige Jugendamt ist diese

Voraussetzung erfüllt.

4. Prüfun gsverei n baru n g, Qual itätsentwickl u ng u nd Dokumentation

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote

sowie Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im

Betriebserlaubnisverfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen ab. Sollten sich

Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit

der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen

Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige
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und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage erforderliche

Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zukunft einvernehmlich

abzustellen.

4.2 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn

der Laufzeit dieser Vereinbarung nach vorheriger Absprache/jährlich die Entwicklung und den

Einsatz des Personals (Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfah-

rungsstufen, etc.) sowie der Fallzahlen in einer Übersicht darstellt.

4.3 Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer

angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und

gemeinsam terminiert.

4.4 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenvertrag

nach $ 7Bf SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses ambulante Projekt. Somit erfolgt auch die

Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitäts-entwicklung

(Berichtsraster) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem örtlichen Träger der

öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum 31. März alle zwei Jahre vorzulegen und gehen gezielt

auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssicherung in

Bezug auf die Dokumentation und Selbstevaluation ein. Zukünftige Ergebnisse der

Vertragskommission zut Qualitätsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das

Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei berücksichtigt werden.

4.5 Gemäß Absprache zwischen den Vertragsparteien erfolgt nach einem Jahr ein

Fachgespräch in dem der Betreuungsschlüssel evaluiert wird. Daraus resultierende

Anpassungsbedarfe sind in der auf diese Vereinbarung folgenden Vereinbarungszeitraum zu

berücksichtigen.

5. Verei n baru ngszeitrau m

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.06.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 20

Monaten (also bis 31.01.2028) auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

5.2 Zur teilweisen oder vollständigen Aufhebung der Vereinbarung bedarf es der

schriftlichen Kündigung. Bezieht sich die Kündigung auf die Vergütungsvereinbarung, ist eine

Frist von 6 Wochen einzuhalten. Für die übrigen Bestandteile gilt eine Kündigungsfrist von drei

Monaten.

5.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der
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Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer

Neuvereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5.4 Eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslaufzeit ist nur zulässig,

wenn unvorhersehbare und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung

zugrundeliegenden Annahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das

Festhalten an der Vereinbarung unzumutbar machen.

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung verlieren die übrigen

Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vereinbarungsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer

Auswirkung möglichst nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des

Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

6.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des

Landesmindestlohns zu vergüten.

6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen

Tarifvertrages TV-L bzw. TV-L S (und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in

voller Höhe an sein Betreuungspersonal weiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich

bereit die gezahlten Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.
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6.5 Um auf extreme Abweichungen bei den Sachkostensteigerungen in Vereinbarungen mit

einer Laufzeit von mehr als 1B Monaten reagieren zu können, löst eine Abweichung der

zugrunde gelegten lnflationsrate von mehr als S-%-Punkten gemäß VK-Beschluss zur TV-L-

Umsetzung vom 15.04.26 ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht aus (also z. B. statt 1,5 %

Preissteigerung > 6,5 % Steigerung).

Geschlossen: Bremen, im Juni2026

Die Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

Anles:
Anlage 1 : Leistungsbeschreibung

An lage 2 : Kalkulationsschem a 1 .6.2026-28.2.2027

An lage 3 : Kalku lationsschema 1 .3.2027 -31 .1 2.2027

Anlage 4: Kalkulationsschema ab 1.1.2028
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Anlage 1:

Leistungsangebotstyp
Nr.3

52

Youngster (7für t

f . Art des Angebots
reStationä tnppeWohngru der Bahia itm 7alsPlätzen aresstation füAngebot Kinder mitFluchterfahru ngen

2. Rechtsgrundlage
$ 34, in Ausn ahmefällen $ 35a, SGB VIII

3. Personenkreis

Die Zielgruppe sind männliche geflüchtete Kinder:

r deren Fluchterfahrungen (Traumata) in einempädagosischen uno tÄerapertir.näl öLtti"gaufgearbeitet werden mtissen.-- 
''" -"'

. die für ihre Entwicklung einen überschaubaren Bezugs_und Bindungsrahmen Senritigen, 
-' -'"""

. 
9i" längerfristig geschüEt *""rJ"n müssen und für dieeine perspektivfindung 

not*"nOiä i"i]-".. bei denen die soziale Xorp"t"nlÄin.i"f,ui"n 0"r.kutture'en Gesebenheit; ;;-Ä;;;;'Ääää"0 entwickettodererweitertwerden,rar, -'e"'|s"Me,,

. bei denen der Kontakt zur Herkunftsfamilie bis hinzum Familiennachzug zu tfaren isi,-'-"'

mKinder it Fluchterfa imhrungen Aufnahmealter zwischenndu 3 nJahre die eln systematisch und speziell Itetesgestaprofessionelles Milieu ubenötige n, sichm weite rentwickeln zukön nen

4. Allgemeine Zielsetzung

. 
lnlgptützung in der psychischen Stabitisierung bis hinzur Verrnitflung in therapeutir"nä nnöä'üäiä o"i 0"l.Bearbeitung von Traumata Curcn Oie"nucirj. 
..#ill?i.l3nDeutschkenntni""" un J unätützuns von

o lntegration in das soziale Umfeld, besonders in derSchute und im FreizeitbereilÄ, ;ä;äffi lns sozia terKompetenzen
o Entwicklung eines Verständnisses der individuellen

B io g raf ie m it ih ren rra u mata u-,ijiaär' ii.iä.' 
"," 

erse itsund mit ihren Ressourcen und ff,fcigficnkeiten
andererseits

der Eltern-Kind-Beziehung in Bezug aufe Distanz

a

des
hnach altiger

spezifischen
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a
bzw. Gesta Itu dCSngtn ndere Wohnformen

5. lnhalte der Leistung
Der E
fach lichen
koordiniert
und -sich erung

5.1 Unterkunft und
Raumkonzept

5.2 Verpftegung Versorgung
elne warme

Der Träger stellt die ernä
der Kinder mit sicher Hierzu gehörtMa hlzeit Frühstück, Pausen brot,Zwischenmah lzeiten und Abendbrot sowie dieGeträn ken an mitVersorgungsieben tnTagen der Woch e.
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5.3 Erziehuno /
Soziatpädagögische
öetreuung

; fi#fdr,fl*ni1'ii,;rr#"*". 
_'. ;", e,uns

. tiääl'f#Ff iifi:#r"rff ä,rär .",. Einzel_ und / oder Gruppenarbeit,

: :j:lersteilung der Kinderectrte-'.': ;5,,:jdi :'', til,lln':"iffii:1"Jifl ,5ff 
XiJ

ühT$##iiiäilfällldüljir;lrjfi rLuo",oun
r lndividuelle pro Gespräch" ;r:nilliJi",Förderpranuns' 

i9""'ff"t]:ft ]ffi $fl ,'ll': 
ir'1" n' u n d/o d e r rre n n u n s. Einzel_ oder_ Gruppenfiirderunor Einteituns uno 

^siöÄersiei,;ö;ä, Therapie _ undr orderansebo,ll.lrl B. i"öäjr'e,,iöotherapie,
äy,""T,,ffif[i?etc.) 

auroäräö;ö; des sGB V

^,a',*, *;;;ers 
iche ru ns )'

. I_.orderung kognitiverKompetenzeno Vermitflung von-Lernsu"trir".,'0", 
Lernen erlernen. Sprachfdrderung

. Förderungsozial-emotionalerKompetenzen

. Stärkungdes Selbstvertrrr"n"'-,',t".o,o Unterstützungbeider.eerursä;ientierungund
Entwicktuns individueler s;ilr"ö;J"iro!*,,u"n' 
;1i1"ö?s s:lliH:ft 

"Y.::H"?k#,",Hausaufgaben. s. rvi"oerrc"nöe]ffi ?1i- y"'tlttlung von Praktika

s.n,i"l.ü, äÄ;T,i ;', ;"# gliil,?: o 

",

S.{;[:i:Xilciner soziarpädasosischen Assistenz rür die
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auch die D von

6. Personelle Ausstattung

Je

Personalanhaltswerte
ttetreuung: 1 zu 1,3
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7. Umfang der
an 365 rmTagen Jah rund-um- hrdie-U

8.
Spiel-, Fre izeit- und ngsmaterial

Anlagen und
Ausstattung

9.
Anla eng sowie der Nutz- und

undAuflagen Sch
0.1

und Die

Abstand von 2 Ja
entsprechend der
dokumentiert

11.

r für die Umsetzr

t"s",,d;'"=;,1;Hiiü#.'f#;:;:il"=;i::;lf :,,.euatitärssicherung und S,,öö;"F::chberarung

lT"!U,'';{ ;i:1 1'39 ;il1x i?l#H 
da h e r i m E i nze, ra,,

. Taschengetd un!_1ar1s.r,äi",iä r.r"oenkosten,. Bekleidungspauschale, -- . rvvv,,A

. turjunge Menschen ab 13. Jahren unabhängig vom
;flJ,',3:ffi,:!:ü:nr" '"^ e,Ä'tiä.i"n in Höhe der

#:"üFi#E:;X1.i3,H,il;;ifi :,;f j;,::""laml:
r mehrtätigeKtassenfahrten,
r Ersteinkleidungsoweiterforderlich.

Stand: 27.06.2024


